
Lesefassung mit Gültigkeit bis zum 30.09.2023 
(kein amtlicher Text – es gelten die Bekanntmachungen der Gebührenordnung) 

 
Gebührenordnung für das Parken an Parkuhren und Parkscheinautomaten in der Stadt 

Stendal (ParkGO) vom 29.10.2001 
 

§ 1 
Allgemeines 

Soweit das Parken auf öffentlichen Straßen und Plätzen nur während des Laufens einer 
Parkuhr oder an Parkscheinautomaten nur mit einem Parkschein zulässig ist, werden 
Gebühren nach Maßgabe dieser Parkgebührenordnung erhoben. 
 

§ 2 
Höhe der Parkgebühren 

Die Parkgebühren betragen: 
- in der Parkgebührenzone I:   2,00 DM (1,00 EURO) je Stunde 
- in der Parkgebührenzone II:   1,00 DM (0,50 EURO) je Stunde 
- in der Parkgebührenzone III:   0,50 DM (0,30 EURO) je Stunde 
 
Die Inanspruchnahme der Parkflächen in der Parkgebührenzone I für eine halbe Stunde ist 
möglich. Die Parkgebühren halbieren sich entsprechend. 
Für die Parkgebührenzone II ist die Inanspruchnahme der Parkflächen für eine dreiviertel 
Stunde möglich. 
Als kleinster Betrag werden von den Automaten 0,30 EURO akzeptiert, als kleinste Münze 
wird das 10-Cent-Stück angenommen. 
 

§ 3 
Parkgebührenzonen 

 
1. Die Parkgebührenzone I entspricht folgenden Straßen und Plätze: 

- Breite Straße 

- Kornmarkt 

- Markt 

- Marienkirchstraße 

- Rathenower Straße 

- Schadewachten 

- Karlstraße 
 
2. Die Parkgebührenzone II entspricht folgenden Straßen und Plätzen: 

- Bruchstraße 
- Parkplatz Bruchstraße 
- Parkplatz Wüste Warth 
- Hallstraße 
- Am Dom 
- Deichstraße 

 
3. Die Parkzone I I I  umfasst alle übrigen Straßen und Plätze im Stadtgebiet. 
 



§ 4 
Parkdauer 

 
Die gebührenpflichtige Parkdauer wird wie folgt festgelegt: 
 
montags - freitags     8.00 Uhr - 18.00 Uhr  
samstags-, sonn- und feiertags  gebührenfrei 
 

§ 5 
Inkrafttreten 

 
Diese Parkgebührenordnung trat am 15.11.2001 in Kraft. Gleichzeitig trat die 
Parkgebührenordnung vom 07.02.2000 außer Kraft. 
 
 

 


